
3

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
S

C
H

A
LT

U
N

G
 //

 ©
 B

LI
C

K
FA

N
G

K ünstliche Intelligenz ist in vie‑
len Tiroler Unternehmen be‑
reits Alltag – von der automa‑
tisierten Texterstellung bis zur 

vorausschauenden Wartung in der In‑
dustrie. Juristisch kritisch wird es dort, 
wo Entscheidungen oder Inhalte von KI 
kommen, die bisher „menschlich“ ver‑
antwortet wurden. Genau hier greift der 
AI Act: Er verlangt klare Verantwortlich‑
keiten, Dokumentation, Transparenz 
und menschliche Beaufsichtigung („Hu‑
man Oversight“) – und das spiegelt sich 
in künftigen Verträgen wider.
	 Wer KI‑Systeme einkauft oder in 
Cloud‑Diensten nutzt, sollte Verträge 
nicht mehr als bloße „IT‑AGB“ behan‑
deln. Zentral sind Fragen wie: Wer haf‑
tet, wenn die KI falsche Empfehlungen 
gibt und daraus ein Schaden entsteht? 
Welche Qualitäts‑ und Verfügbarkeits‑
zusagen macht der Anbieter, und wie 
werden Updates oder Trainingsdaten 
kontrolliert? Werden Trainingsdaten des 
Anbieters mit Unternehmensdaten ver‑
mischt – und was bedeutet das für Ge‑
schäftsgeheimnisse?
	 Auch Arbeits‑ und Dienstverträ‑
ge geraten ins Blickfeld: Wenn Mitar‑
beitende KI‑Tools einsetzen, muss ge‑
regelt sein, welche Daten verwendet 
werden dürfen, wie mit Vertraulichkeit 
umzugehen ist und wer das Ergebnis 
einer KI‑gestützten Arbeit letztlich ver‑
antwortet. Geschäftsordnung, Com‑
pliance‑Richtlinien und Datenschutz‑
dokumentation sollten den KI‑Einsatz 
ausdrücklich erfassen, statt ihn „infor‑
mell“ laufen zu lassen.

Für Tiroler Betriebe heißt das: KI‑Einfüh‑
rung ist ohne Vertragsarbeit riskant. Wer 
jetzt Einkaufs‑, Lizenz‑, Cloud‑ und Ar‑
beitsverträge überprüft und KI‑Klauseln 
verankert, schafft nicht nur Rechtssi‑
cherheit, sondern verhandelt auch bes‑
sere Konditionen. Künstliche Intelligenz 
kann ein Wettbewerbsvorteil sein – aber 
nur, wenn sie auf einem rechtlich sau‑
beren Vertragsfundament steht.
	 Dabei darf man aber auch nicht 
auf die menschliche Komponente ver‑
gessen, also die eigenen Mitarbeiter. 
Hier sind gezielte Schulungen und klare 
Weisungen (Stichwort: KI-Richtlinie) im 
Umgang mit KI unverzichtbar.
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